Erika Muster
Probenweg 44
Musterhausen


((Adresse gemäss Ihrer


Rechnung))

Ort, Datum
(Inkassonummer)

Keine Begleichung des zu Unrecht erhobenen Verzugsschadens
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom XXX verlangen Sie von mir, die Forderung über xxxx Franken zu begleichen. Dabei stellen Sie neben dem Rechnungsbetrag einen Verzugs​schaden und weitere Kosten (Rechtsberatung, xxx je nach dem ergänzen) in Rechnung.
Das Obligationenrecht (OR) erlaubt das Erheben von Verzugszinsen. Diese werden von Ihnen korrekterweise auch erhoben (xxxx Franken).
Hingegen weisen die Konsumentenorganisationen und die Konsumentenmedien bereits seit Längerem darauf hin, dass aus Art. 106 OR keinesfalls das Erheben eines Verzugsschadens legitimiert werden kann. Im konkreten Fall haben Sie keinen grösseren Schaden erlitten, als Ihnen bereits durch die Verzugszinsen vergütet wird. Somit besteht keine Grundlage dafür, im vorliegenden Fall einen Verzugsschaden zu erheben.
Im Gegenteil: Laut SchKG Art. 27 Abs. 3 dürfen Kosten, die durch das Beauftragen eines Inkassobüros entstehen, nicht dem Schuldner belastet werden. Der von Ihnen erhobene Verzugsschaden verstösst eindeutig gegen diese Gesetzesbestimmung.
Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) hat jüngst einen zu Unrecht erhobenen Verzugs​schaden in einem konkreten Fall eines Konsumenten bei Intrum Justitia zurückgefordert. Intrum Justitia hat – zwar trotz gegenteiliger Argumentation – nach der ersten Mahnung der SKS den Verzugsschaden nach Abzug von Rückzahlungsspesen zurückerstattet. Die SKS sieht sich daher darin bestätigt, dass es nicht rechtens ist, einen Verzugsschaden zu erheben.

Angesichts dessen werde ich in den nächsten Tagen die von mir in Rechnung gestellte Forderung inklusive Verzugszinsen begleichen. Den mir zu Unrecht angerechneten Verzugsschaden und weitere Kosten (Rechtsberatung, xxx je nach dem ergänzen) werde ich dabei davon abziehen.
Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und verbleibe
mit freundlichen Grüssen

Erika Muster
Kopie geht an: Stiftung für Konsumentenschutz, Bern ((fakultativ))

